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Amtsblatt 
des Landkreises Miltenberg 

 

 

Landratsamt Miltenberg  
Führerscheinbehörde 
341-1430.6 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
gemäß Art. 15 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und -Vollstreckungsgesetzes 

(VwZVG) in der derzeit geltenden Fassung 
 

 
Mit Bescheid des Landratsamtes Miltenberg vom 23.07.2009, Nr. 341-1430.6, wurde Herrn 
Felix Dieckmann, geb. am 31.03.1984, derzeitiger Wohnort nicht bekannt, die Fahrerlaubnis 
entzogen. Herr Dieckmann wurde aufgefordert, den Führerschein innerhalb von 15 Tagen 
nach Zustellung des Entziehungsbescheides beim Landratsamt Miltenberg abzugeben. 
 
Da der Aufenthalt von Herrn Dieckmann nicht bekannt ist, wird der Entziehungsbescheid 
durch öffentliche Bekanntmachung nach Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2 VwZVG zugestellt (Öf-
fentliche Zustellung). Durch diese Öffentliche Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Der Entziehungsbescheid liegt beim Landratsamt Miltenberg, Zimmer Nr. E 72, während 
der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht aus. 
 
Miltenberg, 10.08.2009 
Landratsamt  
 
Schwing 
Landrat 
 
 


